
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/2/23 2Ob49/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1967

Norm

StVO §7 Abs2 IIA

Rechtssatz

Die Tatsache, daß die Sicht auf den Gegenverkehr günstiger ist, wenn der Fahrer sich in einer unübersichtlichen

Rechtskurve links hält, entbindet ihn nicht von der Verpflichtung, ganz auf der rechten Straßenseite zu fahren.
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